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BM für Inneres 

Anfragebeantwortung 
 
 
 
Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

Mag. Barbara Prammer 

Parlament 

1017  Wien 
 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Mag. Johann Maier, Genossinnen und Genossen haben 

am 9. Juni 2009 unter der Zahl 2354/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Security-Personal (bzw. Ordner und Türsteher) – ein Sicherheitsrisiko“ gerichtet.  

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Einleitend wird festgehalten, dass für diese Beantwortung Daten aus der polizeilichen 

Kriminalstatistik nicht verfügbar sind. Die Zahlen beruhen auf einer Einzelabfrage individuell 

in den jeweiligen Bundesländern geführter Aufzeichnungen.  
 

Zu Frage 1: 

 

Burgenland:     25   

Niederösterreich:  117   

Oberösterreich:  166  

Kärnten:   149   

Salzburg:     58  
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Tirol:    102  

Steiermark:   255  

Vorarlberg:      74  

Wien:   Entsprechende Statistiken werden nicht geführt 

 
Zu Frage 2: 

 

Strafanzeigen: 

Burgenland:     35  

Niederösterreich:  142  

Oberösterreich:  153  

Kärnten:     80  

Salzburg:     47  

Tirol:    102  

Steiermark:   490  

Vorarlberg:     65  

Wien:   Entsprechende Statistiken werden nicht geführt“ 

 

Eine Auflistung der erstatteten Strafanzeigen nach Delikten und Gerichtszuständigkeiten 

kann infolge mangelnder entsprechender Statistiken nicht ausgewiesen werden. 

 

Verwaltungsanzeigen: 

Burgenland:       8   

Niederösterreich:    66    

Oberösterreich:    84  

Kärnten:   106  

Salzburg:       1  

Tirol:      64   

Steiermark:   187  

Vorarlberg:     19  

Wien:   Entsprechende Statistiken werden nicht geführt 

 
Zu Frage 3: 

Burgenland:      23   

Niederösterreich:     88  

Oberösterreich:    202  

Kärnten:       86  
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Salzburg:  Entsprechende Statistiken werden nicht geführt 

Tirol:       96   

Steiermark:    245   

Vorarlberg:      70   

Wien:   Entsprechende Statistiken werden nicht geführt 

 
Zu Frage 4: 

 

Verletzte Personen: 

Burgenland:      32  

Niederösterreich:   155  

Oberösterreich:   171  

Kärnten:      99  

Salzburg:      46  

Tirol:     115   

Steiermark:    238  

Vorarlberg:      65   

Wien:   Entsprechende Statistiken werden nicht geführt 

 

Bei den erwähnten Auseinandersetzungen wurde 2008 niemand getötet. 

 

Zu Frage 5: 

Burgenland:     15     

Niederösterreich:    76     

Oberösterreich:    96    

Kärnten:     38    

Salzburg:     33  

Tirol:      79     

Steiermark:   153    

Vorarlberg:     34      

Wien:   Entsprechende Statistiken werden nicht geführt 

 

Eine darüber hinausgehende Beantwortung ist mangels statistischer Aufzeichnungen nicht 

möglich. 
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Zu Frage 6: 

Burgenland:   18     

Niederösterreich:  55     

Oberösterreich:           114    

Kärnten:   53    

Salzburg:   28  

Tirol:    47     

Steiermark:            242    

Vorarlberg:   63      

Wien:   Entsprechende Statistiken werden nicht geführt 

 

Eine Auflistung der erstatteten Strafanzeigen nach Delikten und Gerichtszuständigkeiten 

kann infolge mangelnder entsprechender Statistiken nicht ausgewiesen werden. 

 

Zu Frage 7: 

Burgenland:     2     

Niederösterreich:  19     

Oberösterreich:  45         

Kärnten:   20    

Salzburg:     5  

Tirol:    31     

Steiermark:              95  

Vorarlberg:   16      

Wien:   Entsprechende Statistiken werden nicht geführt 

 

Eine Auflistung der erstatteten Strafanzeigen nach Delikten und Gerichtszuständigkeiten 

kann infolge mangelnder entsprechender Statistiken nicht ausgewiesen werden. 

 
Zu Frage 8: 

Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für 

Inneres. 
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